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Dezember 1938 XI. Jahrgang Nr. 12

DERIFOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Wirtschaftliche Kriegsvorsorge.
Der Kriegskommissär der 6. Division, Herr Oberstlt. Gysier, sprach

am Montag, den 14. Nov. in der Allgemeinen Offiziersgesellschaft Zürich über
die wirtschaftliche Kriegsvorsorge. Zu diesem Vortrag waren auch die Fouriere
der Sektion Zürich eingeladen. In der „Neuen Zürcher Zeitung" ist über das

vorzügliche Referat folgende Berichterstattung erfolgt.
Im totalitären Krieg hängt die Widerstandskraft gegen einen Angreifer

ebensosehr vom Durchhaltevermögen der Wirtschaft wie von der militärischen
Stärke ab. Mit der Mechanisierung der Streitkräfte und dem Einsatz von Maschinen
in den Kampf hat der Materialverbrauch so grossen Umfang angenommen, dass

der militärische Erfolg weitgehend vom Materialersatz abhängig ist.
Für die Schweiz könnte die mangelnde wirtschaftliche Kriegsvorsorge auch

dann zum Verhängnis werden, wenn wir uns zwar nicht selbst schlagen müssten,
aber durch einen bewaffneten Konflikt zwischen unsern Nachbarn von jeder
Zufuhr abgeschnitten würden. Es wäre sogar denkbar, dass wir aus wirtschaftlichen
Gründen schliesslich gezwungen würden, uns auf die eine oder andere Seite zu
schlagen, um nur mit den notwendigsten Lebensmitteln und Rohstoffen versorgt
zu werden. Eine umsichtige und vorausschauende Wehrwirtschaftspolitik bildet
daher einen wichtigen Bestandteil unserer Neutralitätspolitik.

Im vergangenen September haben wir einen Vorgeschmack künftiger Kriegs-
Verhältnisse bekommen, als die in Aussicht stehende Stillegung der Rheinschiff-
fahrt und die in verschiedenen Ländern verfügten Ausfuhrverbote die verantwort-
liehen Amtsstellen mit einem wahren Alpdruck belasteten. Aus dieser Erfahrung
müssen jetzt so rasch als möglich die Konsequenzen gezogen werden.

Wehrwirtschaft oder wirtschaftliche Kriegsvorsorge ist die wehrpolitische
Seite der Wirtschaft, und zwar sowohl der Friedens- wie der Kriegswirtschaft.
Ihre Hauptaufgaben sind die folgenden:

1. Die R e g e 1 u n g des Arbeitseinsatzes. Wenn man bedenkt, dass

etwa der vierte Teil der männlichen Arbeitskräfte bei einer Mobilisation ausfällt,
so ist es klar, dass der Ersatz keine einfache Sache ist. Er bedingt die An- und
Umlernung von Arbeitern und Arbeiterinnen, sowie die Einführung einer all-
gemeinen Arbeitsdienstpflicht.

2. Sicherung der Tran Sportmöglichkeiten. Es ist dafür Vor-
sorge zu treffen, dass der notwendige Park an feldtüchtigen Motorfahrzeugen
und genügende Ersatzteile vorhanden sind. Der Transportapparat ist so zu organi-
sieren, dass alle notwendigen Transporte sichergestellt und die überflüssigen ver-
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